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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

WIR DÜRFEN IHNEN MIT UNSEREM NEWSLETTER 

04/2009 WIEDER INTERESSANTE UND WICHTIGE 

NEUIGKEITEN AUS DEM RECHTS- UND 

WIRTSCHAFTSBEREICH VORSTELLEN:

NEUES ZUR HAFTUNG 

DES GRUNDEIGEN-

T�MERS F�R ABF�LL-

R�CKST�NDE

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hatte 

aktuell zu entscheiden, ob ein Grundeigentü-

mer für auf der Liegenschaft gelagerte Abfälle 

aus einer gewerblichen Anlage des ehemali-

gen Mieters zu haften hat.

Im vorliegenden Fall war in der Entscheidung des 

VfGH vom 8.10.2009, B 508/09, die Beschwerde-

f�hrerin Rechtsnachfolgerin des bereits verstorbe-

nen Eigent�mers von zwei Liegenschaften in Wien. 

Auf Grund eines Mietvertrages des verstorbenen 

Grundeigent�mers mit einer Anlagenbetreiberin

wurde auf dem Grundst�ck eine – auch auf gef�hr-

liche Abf�lle bezogene – Abfallbehandlungsanlage

betrieben.

Nach dem Konkurs des Anlageninhabers wurden

der Beschwerdef�hrerin von der zust�ndigen Be-

h�rde diverse Missst�nde vor allem hinsichtlich der 

Lagerung von Abf�llen des Anlagenbetreibers vor-

geworfen, dies mit der Begr�ndung, dass sie als 

Rechtsnachfolgerin des Grundeigent�mers nach 

Aufhebung des Konkurses �ber das Verm�gen des

fr�heren Anlagenbetreibers nunmehr selbst als 

Anlageninhaberin anzusehen sei. In der Folge wur-

den die von der Beh�rde angeordneten Ma�nah-

men im Wege der Ersatzvornahme vorgenommen.

Der VfGH hatte in erster Linie zu pr�fen, ob die 

Beschwerdef�hrerin nach dem Konkurs des Anla-

genbetreibers aufgrund ihrer Rechtsposition als 

nunmehrige Eigent�merin des Betriebsgrundst�-

ckes zum Inhaber der Anlage geworden ist und 

damit auch die Abf�lle entsprechend den gesetzli-

chen Vorgaben entsorgen m�sste.

Hierzu f�hrte der Gerichtshof aus, dass nur der 

Anlageninhaber Adressat der entsprechenden An-
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ordnung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 

(AWG 2002) sein k�nnte, da der Begriff des Inha-

bers einer Anlage durchg�ngig nur f�r diejenige 

Person verwendet wird, welche die Anlage tats�ch-

lich betreibt oder zumindest die Sachherrschaft 

�ber die Anlage hat.

Der bereits verstorbene Grundeigent�mer hatte die 

Anlage jedoch nie betrieben und auch niemals den 

Willen gehabt, diese Anlage zu betreiben oder als 

eigene Sache innezuhaben. Anders als die belangte 

Beh�rde meinte der Verfassungsgerichtshof daher 

auch, dass der Liegenschaftseigent�mer nicht 

durch die blo�e Beendigung des Mietverh�ltnisses 

zum Anlageninhaber werden k�nnte.

Nach den dargelegten �berlegungen des Verfas-

sungsgerichtshofes kann der Eigent�mer eines

Betriebsgrundst�ckes (und damit auch der unmit-

telbare Rechtsnachfolger), dem der Wille zum Be-

trieb der Anlage des Bestandnehmers fehlt, nach 

einvernehmlicher Aufl�sung des Bestandvertrages 

nicht als Inhaber der Anlage und damit als Norm-

adressaten des � 62 Abs. 4 AWG 2002 angesehen 

werden.

TIPP: Auch wenn der VfGH in diesem konkre-

ten Fall den Grundeigentümer von der Ver-

pflichtung zur Beseitigung von gewerblichen 

Abfällen befreit hat, sollte Sie beim Grund-

stückskauf stets darauf achten, dass entspre-

chende Klauseln im Kaufvertrag die Beseiti-

gung von allfällig auftretenden Altlasten vor-

weg regeln.

GEB�HRENPFLICHT 

F�R DEN VERTRAGS-

SCHLUSS PER E-MAIL?

Der Unabhängige Finanzsenat hatte als Beru-

fungsinstanz darüber zu entscheiden, ob die 

von einem Rechtsanwalt an das Finanzamt 

gerichtete Eingabe bezüglich des Abschlusses

eines Mietvertrages über einen Büroraum 

samt Nebenräumen per E-Mail eine Gebüh-

renpflicht auslöst.

Bemerkenswert war hierbei, dass der Vertragsab-

schluss (Angebot und Annahme) beiderseits per E-

Mail jeweils unter Verwendung einer sicheren digi-

talen Signatur erfolgte, die unter bestimmten Um-

st�nden als Unterschrift zu werten ist. Die Ver-

tragsparteien haben in der Folge nicht einmal einen 

Ausdruck der E-Mails angefertigt, womit auch keine 

Papierdokumente �ber den Vertragsschluss vorla-

gen.

Dennoch setzte das Finanzamt eine entsprechende 

Geb�hr gem�� dem Geb�hrengesetz mit 1 % von 

der Bemessungsgrundlage fest. Weiters wurde mit 

gesondertem Bescheid die Geb�hr f�r zwei Gleich-

schriften festgesetzt. 

Gegen diesen Bescheid richtete sich die verfah-

rensgegenst�ndliche Berufung, in welcher vorge-

bracht wurde, dass ein Mietvertrag, der von den 

Parteien nur per E-Mail mit sicherer elektronischer 

Signatur geschlossen worden ist und bei dem ein 

Ausdruck der E-Mails nicht erfolgte, keine Urkunde 

im Sinne des Geb�hrengesetzes darstelle, sodass 

eine Geb�hr auch nicht anfalle.

Der Unabh�ngige Finanzsenat sprach dazu aus, 

dass Rechtsgesch�fte grunds�tzlich nur dann ge-

b�hrenpflichtig sind, wenn �ber sie eine „Urkunde“

errichtet wird, denn f�r die in � 33 Geb�hrengesetz 

(GebG) taxativ aufgez�hlten Rechtsgesch�fte ist 

die Errichtung einer Urkunde zum Beweis eines 

zivilrechtlich g�ltig zustande gekommenen Rechts-

gesch�fts Voraussetzung.

Unter einer Urkunde ist dabei jede Schrift zu ver-

stehen, in der, wenn auch formlos, das Zustande-

kommen eines Rechtsgesch�ftes festgehalten ist, 

ein Schriftst�ck also, welches Kraft seines Inhaltes 

geeignet ist, �ber ein g�ltig zustande gekommenes 

Rechtsgesch�ft zum Beweis zu dienen. Ein E-Mail, 

das mit einer sicheren elektronischen Signatur im 

Sinne des � 4 Abs. 1 des Signaturgesetzes (SigG) 

unterfertigt wurde, stellt jedoch kein Papier dar.
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So lange das elektronisch festgehaltene Dokument 

nicht auf Papier ausgedruckt wird, liegt daher keine 

Urkunde im Sinne des Geb�hrenrechtes vor. Dass 

nach � 18 Abs. 1 GebG in der Fassung des Abga-

ben�nderungsgesetzes 2001 die Unterfertigung 

einer Urkunde in „jeder anderen technisch m�gli-

chen Weise“ erfolgen kann, ist diesbez�glich auch 

nicht von Bedeutung, da der Begriff der Urkunde 

durch das Abgaben�nderungsgesetz 2001 nicht 

ge�ndert wurde.

Der Gesetzgeber m�sste daher im Geb�hrengesetz 

selbst eine unmissverst�ndliche Aussage dar�ber 

trifft, welche Urkunden und welche jeweiligen tech-

nischen Erscheinungsformen eine Geb�hrenpflicht 

ausl�sen bzw. nicht ausl�sen.

Da dies bislang nicht geschehen ist, entsprach die 

Festsetzung der Geb�hr im vorliegenden Fall man-

gels Vorliegens einer „herk�mmlichen“ Urkunde 

nicht dem Gesetz.

TIPP: Aufgrund dieser aktuellen Entscheidung 

des Unabhängige Finanzsenat kann unter 

bestimmten Umständen die Gebührenpflicht 

für Rechtsgeschäfte entfallen. Informieren Sie 

sich daher schon vor Vertragsabschluss über 

die notwendigen Voraussetzungen.

OGH-URTEIL ZUR 

WERBUNG F�R 

WERTPAPIERE

Der OGH hat in einem aktuellen Urteil zu Fra-

gen der Werbung für Wertpapiere anhand 

konkreter Beispiele Stellung genommen.

In dem vom OGH entschiedenen Fall (OGH 

20.1.2009, 4 Ob 188/08p) wurden im Urteilsspruch 

Kernkriterien f�r die Werbung f�r Wertpapiere 

festgelegt. 

So wurde zur Sicherung des Anspruchs auf Unter-

lassung irref�hrender Gesch�ftspraktiken dem

Beklagten bis zur rechtskr�ftigen Erledigung des 

Rechtsstreits �ber die Unterlassungsklage verbo-

ten, in der Werbung f�r Aktien bzw. Zertifikate von 

Gesellschaften, insbesondere in Verkaufsprospek-

ten oder TV-Spots, Werbeaussagen zu verwenden, 

die ausschlie�lich die Chancen einer Veranlagung 

auff�llig und wahrnehmbar darstellen, ohne gleich-

zeitig im thematischen Zusammenhang sowie mit 

ausreichender Deutlichkeit auf die nicht blo� uner-

heblichen Risiken der Veranlagung, insbesondere in 

Immobilien in Zentral- und Osteuropa, hinzuwei-

sen.

Weiters wurde vom OGH dem Beklagten verboten, 

Zertifikate ohne einen entsprechenden Hinweis als 

„Aktien“ zu bezeichnen bzw. Anleger in der Wer-

bung f�r Wertpapiere ohne ausdr�cklichen Zusatz 

als „Aktion�re“ zu bezeichnen, wenn die Anleger 

nicht tats�chlich „Aktion�re“ nach dem �sterreichi-

schem Aktienrecht werden, sondern blo� Zertifika-

te erhalten.

Dar�ber hinaus darf der Beklagte in der Werbung 

f�r den Verkauf von Wertpapieren nicht die unrich-

tige Behauptung aufstellen, dass die Gesellschaft, 

f�r deren Wertpapiere geworben wird, sich nahezu 

zur G�nze im Streubesitz befinde.

Schlie�lich hat der OGH der Beklagten auch verbo-

ten, bestimmte Werbeslogans in Werbeprospekten 

zu verwenden und in der Werbung die Behauptung 

aufzustellen, das Wertpapier habe eine �u�erst 

erfreuliche Performance zu verzeichnen, wenn dies 

zum Zeitpunkt der Werbung nicht mehr zutrifft.

Abgewiesen wurde hingegen das Mehrbegehren, 

dem Beklagten die Werbung mit Chancen einer 

Veranlagung ganz allgemein zu verbieten, wenn 

nicht auf alle Risiken der Veranlagung hingewiesen 

werde bzw. dem Beklagten das Verwenden der 

Bezeichnung „Aktien“ oder „Aktion�re“ ganz allge-

mein, also auch im Fall eines aufkl�renden Hinwei-

ses, zu verbieten.
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Im Übrigen wurde auch das Mehrbegehren abge-

wiesen, dem Beklagten unrichtige Behauptungen 

über die Dauer des Bestehens einer Gesellschaft 

bzw. über die Dauer der Erfahrung der Gesell-

schaft, für deren Wertpapiere geworben werde, zu 

untersagen.

TIPP: Wenngleich vom OGH nun konkrete 

Anhaltspunkte für die Unzulässigkeit ver-

schiedener Werbeformen in bemerkenswert 

detaillierter Art und Weise dargelegt wurden, 

ist insgesamt aufgrund der derzeit gegen

verschiedene Anbieter bzw. Vermittler von 

Wertpapieren anhängigen Verfahren abzu-

warten, welche Entscheidungen die jeweils 

zuständigen Gerichte in diesen Rechtssachen 

im Hinblick auf allfällig irreführende Werbe-

maßnahmen und Beratungstätigkeiten treffen 

werden. Nehmen Sie daher insbesondere vor 

größeren Wertpapierkäufen professionelle 

Beratung in Anspruch.

PS: Wir stehen Ihnen bei konkreten Rechts-

fragen und Rechtsproblemen gerne zur Verfü-

gung und würden uns freuen, wenn Sie mit 

uns einen Termin vereinbaren. Sie können

unseren Newsletter auch auf unserer Home-

page www.auteried.at online abrufen oder 

bestellen.

Gerne beraten und betreuen wir Sie in folgen-

den Rechtsgebieten:

* Arbeitsrecht * Baurecht * Erbrecht & Stiftungen *
Gesellschaftsrecht * Immobilienrecht * Insolvenz-
recht * Internetrecht * Mergers & Acquisitions 
*Miet- und Wohnungseigentumsrecht * Schadener-
satz & Unfälle * Versicherungsrecht * Verträge, 
Rechtsgutachten & Treuhandschaften * Wirt-
schaftsrecht *
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Blattlinie: Der Newsletter und die Website www.auteried.at  

sind vornehmlich an Klienten gerichtet und sollen diesen 

Neuigkeiten und Wissenswertes zu aktuellen rechtlichen 

Fragestellungen näher bringen.

Erscheinungsort: Wien

Geschäftsführende Gesellschafter:

Dr. Georg Ch. Auteried, Dr. Rainer W. Böhm

Zuständige Kammer: Rechtsanwaltskammer Wien, Öster-
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Berufsrechtliche Vorschriften finden sie unter 
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Hinweis: Alle Informationen in dieser Klienten-Info dienen aus-

schließlich der Erstinformation des Klienten und ersetzen keinesfalls 

das Rechtsberatungsgespräch mit einem Rechtsanwalt. Für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes dieses Klienten-Infos 

kann keinerlei Gewähr übernommen werden.
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Die Rechtsanwaltskanzlei Auteried & Partner wünscht Ihnen und Ihren 

MitarbeiterInnen sowie Ihren Familien und Angehörigen ein frohes

Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2010.

Wir stehen Ihnen auch im neuen Jahr für Ihre rechtlichen

Angelegenheiten gerne zur Verfügung!


